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Haus & Grund Worms-Alzey informiert zum Thema: 

Energie: Die CO2-Abgabe 
2 3 . 0 0 3  

 
1. Regelungsgehalt: 
Seit 2021 wird für das Heizen mit Öl oder Erdgas eine CO2-Abgabe erhoben. Bisher mussten Mieten-
de die zusätzlichen Kosten allein tragen. Ab dem 1. Januar 2023 werden Vermieter an den CO2-
Kosten fürs Heizen mit fossilen Brennstoffen je nach Energieeffizienz des Gebäudes beteiligt. Je 
schlechter die Fassade eines Gebäudes gedämmt ist, je älter die Heizung oder die Fenster sind, desto 
mehr Energie wird zum Heizen benötigt und desto höher sind die CO2-Kosten.  
 
2. Zielsetzung: 
Die Regelung bezweckt, vermietete Gebäude mit klimafreundlichen Heizsystemen auszustatten und 
für eine gute Dämmung der Gebäudehülle nebst Fenstern und Außentüren etc. zu sorgen. Gleichzei-
tig bleibt die Eigenverantwortung der Nutzer bestehen, möglichst sparsam und effizient zu heizen, 
indem ein Teil der CO2-Kosten weiterhin auf sie umgelegt wird.  
 
3. Gesetzliche Aufteilung: 

Für Wohngebäude soll ein Stufenmodell gelten: Je schlechter der energetische Zustand eines Ge-

bäudes, desto höher ist der Kostenanteil für Vermieter. Das 10-Stufenmodell verteilt die Kosten nach 
den CO2-Emissionen. Es werden anhand der verbrauchten Energiemenge die ausgestoßene CO2-
Menge in kg pro m2 je Abrechnungsjahr ermittelt. In Gebäuden, in denen wenig CO2 anfällt, wird eine 
gute energetische Gebäudeausstattung mit der Folge unterstellt, dass der Vermieter nur einen gerin-
gen Anteil bezahlt. In Gebäuden, in denen ein hoher CO2 Ausstoß anfällt, wird das Gegenteil unter-
stellt. Zur Aufteilung der CO2-Kosten zwischen den Vertragsparteien: 
Bild 1: 
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Die Regelung gilt für alle Wohngebäude, in denen Brennstoffe genutzt werden, die unter das Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz (BEHG) fallen oder in denen Fernwärmeanschlüsse vorhanden sind, 
dessen Wärmeerzeugung dem europäischen Emissionshandel (EU-ETS) unterliegt. Die Festlegung 
der von den Parteien pro Wohneinheit zu tragenden CO2-Kosten erfolgt unkompliziert im Zuge der 
Heizkostenabrechnung. 
 

Ausnahmen gelten für Gebäude,  

➀ in denen sich zwei Wohnungen befinden, von denen eine Wohnung der Vermieter bewohnt,  
➁ die unter Denkmalschutz stehen,  
➂ eine Pflicht zur Nutzung von Fernwärme oder  
➃ Milieuschutz gem. § 172 I Ziff. 2 BauGB besteht.  
 

Bei Nichtwohngebäuden gilt zunächst übergangsweise bis Ende 2025 eine hälftige Teilung des CO2-

Preises. 
 
 
4. Berechnungsgrundlagen: 
Um die Aufteilung der Kosten der CO2 Abgabe ermitteln zu können, muss zunächst der CO2 Ausstoß 
des Gebäudes ermittelt werden und aufgrund der Gesamtfläche die Menge pro m2 bezogen auf das 
Abrechnungsjahr ermittelt werden. Gemäß § 3 CO2KostenAufG muss der Brennstofflieferant ab 2023 
mit der Energieabrechnung viele Informationen liefern, von denen (nachfolgend ➋ und ➌) einzelne 
Daten für die Berechnung notwendig sind: 
 
➊ Gesamtwohnfläche (der Wohnung oder des Gebäudes) 
➋ verbrauchte Brennstoffmenge oder Wärmemenge im Abrechnungszeitraum (ein Jahr) 
➌ Immissionsfaktor des Brennstoffs (= kg CO2 pro kWh) 
 
 
5. Die Berechnung: 
Wenn dem Vermieter die notwendigen Angaben vorliegen, muss er im Rahmen der jährlichen Heiz-
kostenabrechnung den spezifischen Kohlendioxidausstoß des Gebäudes in kg Kohlendioxid pro 
Quadratmeter Wohnfläche und Jahr ermitteln. Wer ein Abrechnungsunternehmen beauftragt hat, hat 
diese Verpflichtung damit delegiert. Die Berechnung stellt sich wie folgt dar: 
 
1. Schritt der Berechnung: Der CO2-Ausstoß des Gebäudes: 
 

Verbrauchte Energiemenge in kWh  x  Immissionsfaktor kg CO2 / kWh 
Gesamtwohnfläche 

 
2. Schritt der Berechnung: Die CO2-Kosten: 
 

jährlicher Kohlendioxidausstoß  x  aktuellem Kohlendioxidpreis 
 1000 
 
Die Preise je Tonne CO2 sind für die nächsten Jahre gem. § 10 des Brennstoffemissionshandelsge-
setzes (BEHG) festgelegt und werden sich wie folgt entwickeln: 
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Quelle: energie-experten.org 

 
Exkurs: Heizwertbezogener Emissionsfaktor: 
Nach § 7 Brennstoffemissionshandelsgesetz (kurz BEHG) hat die Bundesregierung die Anforderungen 
an die Ermittlung der Brennstoffemissionen durch Verordnung festgelegt. Das ist durch Anlage 2 Teil 4 
EBeV 2030 (hier nur ein relevanter Auszug) wie folgt geregelt: 
 

 
 
6. Gasetagenheizung, Einzelöfen: 
In vielen Wohnungen gibt es keine Zentralheizung, sondern der Mietende betreibt Gasthermen oder 
Gaseinzelöfen zur Beheizung der Wohnung. In solchen Fällen rechnet nicht der Vermieter mit dem 
Mietenden die Heizkosten ab, sondern der Mietende schließt direkt mit dem Gasversorger einen Lie-
fervertrag ab. Der Mietende ist also Selbstversorger. Will er den Vermieter an seinen CO2-Kosten 
beteiligen, so muss er selbst aktiv werden und die Kosten mit ihm abrechnen. 
 
Die Berechnung erfolgt dann nach der Formel gemäß Ziff. 5. Da der Gesetzgeber davon ausging, 
dass Mietende mit der Berechnung dieser Kosten überfordert sein könnten, hat der Brennstofflieferant 
die Verpflichtung, die Berechnungsgrundlagen verständlich in der Abrechnung aufzulisten. 
 
Der Mietende muss dem Vermieter die Berechnung in Textform übermitteln. Die Berechnung muss 
innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung der Abrechnung des Versorger erfolgen und ist innerhalb 
dieser Frist dem Vermieter mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, so ist die Forderung verjährt. Dabei 
gilt: 
 
 Bezieht der Mietende Heizöl als Selbstversorger, so beginnt die Frist, sobald die Rechnung des 
Öllieferanten vorliegt. Es kommt nicht darauf an, dass das Öl bereits verbraucht ist. 
 
 Bezieht der Mieter Gas, so beginnt die Frist an dem Tag zu laufen, an dem der Versorger mit dem 
Mieter abrechnet. 
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7. Das muss der Vermieter ab 2023 zahlen: 
 
Beispiel für Heizöl bei einer 90-m²-Wohnung und einem durchschnittlichen Verbrauch von 1.224 
Litern pro Jahr. 
 

 
 
Beispiel für Gas bei einer 90-m²-Wohnung und einem durchschnittlichen Verbrauch von 10.600 kWh 
pro Jahr. 
 

 
 
Anmerkung: In 10 Jahren bis 2032 muss ein Vermieter bei schlechtester Energieeffizienz der Immo-
bilie über € 1.820,00 CO2-Steuer für Heizöl oder über € 1.178,00 CO2-Steuer für Gas jährlich zahlen. 
Bei sechs Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus entspricht das für Heizöl etwa € 11.000,00 oder für 
Gas etwa € 7.000. Eine Sanierung würde auf dem ersten Blick zwar deutlich teurer sein, Vermieter 
können dann aber eine Modernisierungsmieterhöhung durchsetzen. Zudem können sie Fördermittel 
für die energieeffiziente Sanierung beantragen. 

https://ratgeber.immowelt.de/a/worauf-vermieter-bei-einer-modernisierungsmieterhoehung-achten-sollten.html

